
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache 
nicht aufbewahrt. Dieser Prüfbericht umfasst 4 Seiten und eine Anlage. Er darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Jede Veröf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.  
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Prüfbericht Nr. 28242591-3 

 

Werk Ebersbach 

 

 

1 Allgemeine Angaben 

Untersuchungszweck: Fremdüberwachung nach der Ersatzbaustoffverordnung 

Prüfzeitraum: 1. Fremdüberwachung 2025 

Materialart: Recycling-Baustoff 

Datum der Probenahme: 11.03.2025 (Probenahmeprotokoll siehe Anlage) 

Probenehmer: Herr Mändle, Institut Dr. Haag GmbH 

Werksvertreter: Herr Kraft 

Bezeichnung Prüfgut: Baustoff RC 0/45 

Verwendungsbereich: Schüttmaterial 

Entnahmestelle: Produktionshalde 

  

 

Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim 

Heinrich Feess GmbH & Co. KG 
Heinkelstraße 2 
73230 Kirchheim/Teck 
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2 Prüfergebnisse  

2.1 Umweltrelevante Merkmale nach Ersatzbaustoffverordnung 

2.1.1 Materialwerte nach Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung  

Eluatkonzentrationen aus dem Säulenkurztest (DIN 19528) bei einem Wasser-zu-Feststoffverhält-

nis von 2 (WF 2) 

Parameter  

Messwert Materialwert 

Fremdüberwachung 
RC-1 RC-2 RC-3 

1/2025     

pH-Wert1  11,3     6 - 13 6 - 13 6 - 13 

Elektrische Leit-
fähigkeit2 

µS/cm 2300     2500 3200 10000 

Sulfat mg/l 500     600 1000 3500 

PAK15
3 µg/l < 0,010     4,0 8,0 25 

Chrom, ges. µg/l 39     150 440 900 

Kupfer µg/l 47     110 250 500 

Vanadium µg/l < 10     120 700 1350 

PAK16
4 mg/kg 2,2     10 15 20 

1 Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache 
   zu prüfen. 

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen. 

3 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline. 

4 PAK16:  stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach 

der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaph-

tylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoran-

then, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phentanthren 

und Pyren.   

Ab der 2. Fremdüberwachung ist innerhalb einer Zeitreihe von 5 Fremdüberwachungen eine einmalige Über-

schreitung des Materialwerts bis zum sogenannten Bezugswert zulässig (Bezugswert: Summe aus dem jeweili-

gen Materialwert nach Anlage 1 Tabelle 1 EBV und der für diesen Materialwert zulässigen Überschreitung nach 

Anlage 6 EBV).  

Unterstrichene Werte stellen eine (zulässige) Überschreitung bis zum sogenannten Bezugswert dar. Doppelt un-

terstrichene Werte markieren eine unzulässige Überschreitung, entweder weil der Bezugswert überschritten 

wurde oder weil bei weniger als 4 vorausgegangenen Untersuchungen der Messwert im Rahmen des zulässigen 

Materialwertes lag. 

Bei frisch gebrochenem Betonmaterial können die Materialwerte „pH-Wert“ und „elektri-

sche Leitfähigkeit“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Materialwerte für Sulfat und die üb-

rigen Materialwerte für Recycling-Baustoffe der jeweiligen Materialklasse nach Anlage 1 

Tabelle 1 eingehalten werden (siehe § 10, Absatz (5) der Ersatzbaustoffverordnung).  
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2.1.2 Überwachungswerte nach Anlage 4, Tabelle 2.2 der Ersatzbaustoffverord-

nung (müssen nur bei jeder 2. Fremdüberwachung bestimmt werden) 

Parameter  
Messwert    Fremdüberwachung Überwa-

chungswert 1/2025     

Arsen mg/kg 7,0     40 

Blei mg/kg 85     140 

Chrom mg/kg 16     120 

Cadmium mg/kg < 0,13     2 

Kupfer mg/kg 20     80 

Quecksilber mg/kg < 0,06     0,6 

Nickel mg/kg 14     100 

Thallium mg/kg < 0,30     2 

Zink mg/kg 120     300 

Kohlenwasserstoffe (C10-C22)  mg/kg < 50     300 

Kohlenwasserstoffe (C10-C40)
1 mg/kg 150     600 

PCB6 und  PCB-118 mg/kg < 0,01     0,15 

1 Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar. 

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut Analytik-Team 

GmbH in Fellbach durchgeführt. 

  



Prüfbericht Nr. 28242591-3 vom 09.04.2025 Seite 4 von 4 

 

3 Grundlagen 

− Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 186) geändert worden ist 

− LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologi-

schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfäl-

len, Stand: Dezember 2001 

4 Beurteilung 

Die Fremdüberwachung wurde nach der Ersatzbaustoffverordnung durchgeführt. Der Her-

steller betreibt eine werkseigene Produktionskontrolle nach Anhang A der TL SoB-StB 20 

und führt eine Annahmekontrolle gemäß den Anforderungen nach § 3 der ErsatzbaustoffV 

durch. Beides wurde stichprobenartig kontrolliert. 

Die untersuchte Probe des Recycling-Baustoffes erfüllt die Anforderungen der Klasse 1 

(RC-1) der als Grundlage aufgeführten Ersatzbaustoffverordnung.  

Die möglichen Einbauweisen des Recycling-Baustoffes sind Anlage 2, Tabelle 1 der als 

Grundlage aufgeführten Ersatzbaustoffverordnung zu entnehmen. Hierbei sind eventuell 

zusätzliche Anforderungen aus für die Verwendung geltenden technischen Regelwerken 

zu beachten. Einsatzmöglichkeiten in spezifischen Bahnbauweisen sind in Anlage 3, Ta-

belle 8 der Ersatzbaustoffverordnung aufgeführt. In Wasserschutzgebieten der Zonen I und 

II sowie in Heilquellenschutzgebieten der Zonen I und II ist der Einbau von Recycling-Bau-

stoffen unzulässig. 

 Institut Dr. Haag GmbH 

 

 

 

 
 Dipl.-Geol. Heidrun Haag  

 (Prüfstellenleiterin)  
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A Allgemeine Angaben

1 Auftraggeber:  Heinrich Feeß GmbH & Co. KG

Adresse: Heinkelstr. 2, 73230 Kirchheim/Teck

2 Werk / Lage: Recycling-Park Ebersbach

Buchwiesen 4, 73061 Ebersbach/Fils

3 Grund der Probenahme: 1. FÜ 2025 nach ErsatzbaustoffV

4 Probenahmetag / Uhrzeit: 11.03.2025 / 08:45 Uhr

5 Probenehmer / Dienststelle / Firma: Hr. Mändle, Institut Dr. Haag GmbH

6 Anwesende Personen: Herr Kraft, Fa. Feeß

7 Herkunft des Abfalls: verschiedene Baustellen

8 vermutete Schadstoffe / Gefährdung: -

9 Untersuchungsstelle: Analytik Team GmbH, Fellbach 

B Vor-Ort-Gegebenheiten

10

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung: Haufwerk, 200 m
3

Name des Haufwerks: Baustoff RC 0/45

12 Lagerungsdauer: keine Angaben

13 Einflüsse auf das Abfallmaterial 

(Witterung, Niederschläge, Abplanung):
keine Abplanung, offen gelagert

14 Probenahmegerät und -material: Schaufel aus Edelstahl, PE-10 l Eimer

15 Probenahmeverfahren (Bagger, Spaten, 

Schaufel):
Radlader, Schaufel

16 Probenahme

Anzahl 10 Liter Eimer: 6

Anzahl der Einzelproben: 24

17 durch Probenverjüngung gebildete 

Mischproben (= Laborproben):
6 (1 Prüfprobe nach EBV §8)

18 Probenvorbereitungsschritte: -

19 Probentransport und -lagerung: direkter Transport ins Labor

Kühlung (Kühltemperatur): + 4°C

20 Vor-Ort-Untersuchung: -

21 Bemerkungen: -

22 Koordinaten: -

23 Lageskizze: -

24 Ort, Datum:          Probenehmer:

Ebersbach an der Fils, 11.03.2025 Jörg Mändle

Dok-EBV-4, Revisionsstand 0, 24.07.2023

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 / Ersatzbaustoffverordnung                                    

von Proben mineralischer Ersatzbaustoffe

Projekt: 28242591-3; Baustoff RC 0/45

Abfallart /                                                          

Allgemeine Beschreibung:
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